
 

 

Beschlüsse des Gemeinderats 

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 14. Dezember 2020 folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Fachkommission Bildung & Soziales, Ersatzwahl eines Mitglieds für die restl. Amtsdauer 2018/2022 

Es wird Philemon Abegg mit Wirkung ab 1. Januar 2021 gewählt. 

2. Fachkommission Bildung & Soziales / Rechnungsprüfungskommission (RPK), Rochade 

Für die restl. Amtsdauer 2018/2022 wird Laura Hartmann neu in die Fachkommission Bildung & Soziales und 

Cornelia Brizza in die RPK gewählt. 

3. Fachkommission Bildung & Soziales, Ersatzwahl des Präsidiums für die restl. Amtsdauer 2018/2022 

Es wird Laura Hartmann mit Wirkung ab 1. Januar 2021 gewählt. 

4. Spezialkommission OE Politik: Die Spezialkommission wird per 1. Januar 2021 um ein Mitglied reduziert. 

5. Produktgruppenbudget 2021 / Festsetzung Steuerfuss 2021 

Der Gemeinderat genehmigt das Produktgruppenbudget 2021 einstimmig bei einem unveränderten Steuerfuss 

von 92%. 

6. Postulat von Dominik Berner und Mitunterzeichnenden „Soforthilfe für Flüchtlinge“ 

Das Postulat wird mit 9 Ja- zu 18- Nein-Stimmen abgelehnt. 

7. Weisung des Stadtrats: Teilrevision der Verordnung über die Entschädigung der Behörden, Kommissionen und 

Funktionäre (Entschädigungsverordnung, EVO) 

Die teilrevidierte Entschädigungsverordnung wird mit 18 Ja- zu 8 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung angenom-

men. 

8. Weisung des Stadtrats: Erhöhung Dotationskapital für das KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit 

Fr. 16‘741‘000 (Anteil Bülach: Fr. 2‘671‘863.60) – Abstimmungsempfehlung 

Der Gemeinderat Bülach empfiehlt den Stimmberechtigten der Stadt Bülach mit 25 Ja- zu 1 Nein-Stimmen bei 

1 Enthaltung die Erhöhung des Dotationskapitals für das KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit zu 

genehmigen. 

 

Fakultatives Referendum und Rechtsmittelbelehrung 

Das Begehren um Anordnung einer Gemeindeabstimmung über den Beschluss gemäss der Ziffer 7 und kann gestützt 

auf § 157 Abs. 3 Gesetz über die politische Rechte (GPR) und Art. 10 Abs. 1 lit. c Gemeindeordnung (GO) von 300 

Stimmberechtigten innert 60 Tagen nach der amtlichen Veröffentlichung (Volksreferendum) oder von einem Drittel 

der Mitglieder des Gemeinderates innert 14 Tagen nach der Beschlussfassung (Parlamentsreferendum) schriftlich 

beim Stadtrat eingereicht werden. 

Gegen die übrigen Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 

3, 8180 Bülach, innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c VRG i. V. m. § 21 a VRG) 
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und innert 30 Tagen schriftlich Rekurs (§ 19 Abs. 1 VRG i. V. m. § 19b Abs. 2 lit. c VRG sowie § 20 VRG) erhoben wer-

den. 

Der vollständige Wortlaut der Beschlüsse kann auf Voranmeldung unter Tel.-Nr. 044 863 11 20 oder per Mail an 

info@buelach.ch im Ratssekretariat eingesehen werden. 
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